
 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Innenausschusses 

zu dem Gesetzentwurf  

der Landesregierung  

für ein Gesetz zur Erleichterung der Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene und 

zur Änderung kommunalrechtlicher Rechtsvorschriften 

Drucksache 19/2200 

hierzu: 

Änderungsantrag 

der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 19/2298 
 

Änderungsantrag 

der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 19/2709 
 
 
 
A. Beschlussempfehlung 
 
 Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von 

CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, 
DIE LINKE und FDP, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung der Änderungsan-
träge Drucks. 19/2298 und Drucks. 19/2709 - und damit in der aus der Anlage er-
sichtlichen Fassung - in zweiter Lesung anzunehmen. 

 
B. Bericht 
 
 1. Der Gesetzentwurf war dem Innenausschuss in der 53. Plenarsitzung am 23. Juli 

2015 zur Vorbereitung der zweiten Lesung überwiesen worden. 
 
 2. Der Innenausschuss hat zu dem Gesetzentwurf Drucks. 19/2200 und dem Gesetz-

entwurf Drucks. 19/1520 sowie dem Änderungsantrag Drucks. 19/2298 am 12. 
November 2015 eine öffentliche mündliche Anhörung durchgeführt. 

 
 3. Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 3. Dezember 2015 

beraten und die unter A wiedergegebene Beschlussempfehlung an das Plenum aus-
gesprochen. 

 
  Zuvor wurde zunächst der Änderungsantrag Drucks. 19/2298 mit den Stimmen der 

Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD, DIE LINKE und FDP angenommen. Anschließend wurde 
der Änderungsantrag Drucks. 19/2709 mit dem gleichen Stimmenverhältnis ange-
nommen. 

 
 
Wiesbaden, 3. Dezember 2015 
 
Berichterstatter: Ausschussvorsitzender: 
Alexander Bauer  Horst Klee 
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19. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 



 
Gesetz 

zur Erleichterung der Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene  
und zur Änderung kommunalrechtlicher Rechtsvorschriften 

 
Vom 

 
 

Artikel 1 
Änderung der Hessischen Gemeindeordnung 

 
Die Hessische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 
(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2015 (GVBl. S. 158, 188), wird 
wie folgt geändert: 
 
1. In § 4 Abs. 4 wird die Angabe "in der Fassung vom 31. März 1994 (GVBl. I S. 174, 

284), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 22)," gestrichen. 
 
2. § 8b wird wie folgt geändert: 

 a) In der Überschrift werden die Wörter "Bürgerbegehren und" gestrichen. 

 b) Dem Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

  "Auch die Gemeindevertretung kann anstelle einer eigenen Entscheidung die Durch-
führung eines Bürgerentscheids beschließen; der Beschluss bedarf der Mehrheit von 
mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder (Vertreterbegehren)." 

 c) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

  aa) In Nr. 2 werden nach dem Wort "Gemeindeverwaltung" die Wörter "und die 
Frage, ob die Stelle des Bürgermeisters ehrenamtlich verwaltet werden soll" 
eingefügt. 

  bb) In Nr. 5a wird die Angabe "(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509)" gestrichen. 

 d) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

  aa) In Satz 1 wird das Wort "Bürgerbegehren" durch die Wörter "Bürger- oder 
Vertreterbegehren" ersetzt. 

  bb) Folgender Satz wird angefügt: 

   "Eine Beanstandung des Zulassungsbeschlusses nach § 138 ist nur innerhalb 
von sechs Wochen nach der Beschlussfassung zulässig." 

 e) Abs. 6 wird wie folgt geändert: 

  aa) In Satz 1 werden die Wörter "mindestens fünfundzwanzig vom Hundert" 
durch die Angabe "in Gemeinden mit mehr als 100 000 Einwohnern mindes-
tens 15 Prozent, in Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern mindestens 
20 Prozent und in den sonstigen Gemeinden mindestens 25 Prozent" ersetzt. 

  bb) Folgende Sätze werden angefügt: 

   "Finden an einem Tag mehrere Bürgerentscheide statt und werden die gleichzei-
tig zur Abstimmung gestellten Fragen jeweils von einer ausreichenden Mehrheit 
so beantwortet, dass die Bürgerentscheide inhaltlich nicht miteinander zu verein-
baren sind, dann gilt die Mehrheitsentscheidung, für welche die größere Zahl 
von gültigen Stimmen abgegeben wurde. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los, das der Gemeindewahlleiter in einer Sitzung des Wahlausschusses zieht." 

 
3. § 16 Abs. 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst:  

 "Die Wahl des Bürgermeisters kann bis zu einem Jahr nach Freiwerden der Stelle aufge-
schoben werden, wenn die Auflösung der Gemeinde bevorsteht." 

 
4. Nach § 17 Abs. 1 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

 "Für die vorläufige Wahrnehmung der Aufgaben des Bürgermeisters in der neu gebildeten 
Gemeinde bestellt die obere Aufsichtsbehörde einen Beauftragten; § 141 gilt entsprechend." 

 
5. In § 40a Abs. 4 werden die Wörter "des Landes" gestrichen. 
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6. Dem § 42 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

 "Satz 1 bis 4 gelten nicht für die Fälle der Wiederwahl." 
 
7. § 44 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe "1 500" durch "5 000" ersetzt und werden nach 
dem Wort "ist" ein Semikolon und die Wörter "die Änderung muss mit einer Mehr-
heit von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter be-
schlossen werden" eingefügt. 

 b) Als Abs. 3 wird angefügt: 

  "(3) Ehrenamtliche Bürgermeister haben Anspruch auf Aufwandsentschädigung und 
Ehrensold, ehemalige ehrenamtliche Kassenverwalter haben Anspruch auf Ehrensold. 
Die Landesregierung wird ermächtigt, das Nähere, insbesondere die Höhe des An-
spruches, durch Rechtsverordnung zu regeln." 

 
8. Dem § 46 wird als Abs. 3 angefügt: 

 "(3) Für Beigeordnete, die durch Wiederwahl berufen werden, gilt nicht die Vorschrift des 
Abs. 1; ihre neue Amtszeit beginnt am Tag nach dem Ablauf der bisherigen Amtszeit." 

 
9. § 51 Nr. 11 und 12 wird wie folgt gefasst: 

 "11. die Errichtung, Erweiterung, Übernahme und Veräußerung von öffentlichen Ein-
richtungen und wirtschaftlichen Unternehmen sowie eine unmittelbare Beteiligung 
oder mittelbare Beteiligung von größerer Bedeutung an diesen, 

 12.  die Umwandlung der Rechtsform von Eigenbetrieben oder wirtschaftlichen Unter-
nehmen, an denen die Gemeinde unmittelbar oder mittelbar mit größerer Bedeu-
tung beteiligt ist," 

 
10. § 54 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

 "(2) Die geheime Abstimmung ist unzulässig; § 39a Abs. 3 Satz 2 und § 55 Abs. 3 blei-
ben unberührt."  

 
11. In § 56 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter "alle zwei Monate einmal" ersetzt durch 

"sechsmal im Jahr". 
 
12. In § 73 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort "sie" ein Semikolon und die Wörter "er 

kann seine Befugnis auf andere Stellen übertragen" eingefügt. 
 
13. In § 76 Abs. 4 Satz 2 werden die Wörter "vom Hundert" durch das Wort "Prozent" er-

setzt. 
 
14. In § 82 Abs. 6 Satz 1 wird die Angabe "des § 8b," gestrichen. 
 
15. § 92 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

  "(2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. Dabei hat die 
Gemeinde finanzielle Risiken zu minimieren. Spekulative Finanzgeschäfte sind verbo-
ten." 

 b) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt: 

  "(3) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu 
führen." 

 c) Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden die Abs. 4 und 5. 
 
16. § 103 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:  

  "(1) Kredite dürfen unbeschadet des § 93 Abs. 3 nur im Finanzhaushalt und nur für 
Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen 
werden. Über die Aufnahme und die Kreditbedingungen entscheidet der Gemeinde-
vorstand, soweit die Gemeindevertretung keine andere Regelung trifft; dabei kann sie 
abweichend von § 50 Abs. 1 Satz 2 die Entscheidung auf ein Mitglied des Gemeinde-
vorstandes übertragen. Die Kreditaufnahme erfolgt grundsätzlich in Euro. In anderen 
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Währungen ist die Kreditaufnahme nur in Verbindung mit einem Währungssiche-
rungsgeschäft zulässig." 

 b) In Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe "Verordnung vom 25. November 2003 
(BGBl. I S. 2304)" durch "Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)" 
ersetzt. 

 
17. Dem § 105 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt: 

 "Über die Aufnahme und die Kreditbedingungen entscheidet der Bürgermeister oder der 
für die Verwaltung des Finanzwesens zuständige Beigeordnete. Bei Kassenkrediten, de-
ren Laufzeit mehr als ein Jahr betragen soll, entscheidet der Gemeindevorstand, soweit 
die Gemeindevertretung keine andere Regelung trifft; dabei kann sie abweichend von 
§ 50 Abs. 1 Satz 2 die Entscheidung auf ein Mitglied des Gemeindevorstandes übertra-
gen. § 103 Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend." 

 
18. § 111 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

 a) In Satz 2 wird die Angabe "in der Fassung vom 7. Januar 1999 (GVBl. I S. 98), ge-
ändert durch Gesetz vom 20. Mai 2011 (GVBl. I S. 208)," gestrichen. 

 b) In Satz 3 wird die Angabe "Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786)" durch 
"[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des Gesetzes zur Erleichterung der 
Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene und zur Änderung kommunalrechtlicher 
Rechtsvorschriften]" ersetzt. 

 
19. § 112 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

  "Der Jahresabschluss der Gemeinde ist zusammenzufassen mit den nach Handels-, 
Eigenbetriebs- oder kommunalem Haushaltsrecht aufzustellenden Jahresabschlüssen 

  1.  der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, 

  2.  der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, ausge-
nommen Sparkassen und Sparkassenzweckverbände, an denen die Gemeinde 
beteiligt ist, 

  3. der Zweckverbände und Arbeitsgemeinschaften nach dem Gesetz über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit, bei denen die Gemeinde Mitglied ist, 

  4.  der Wasser- und Bodenverbände nach dem Wasserverbandsgesetz vom 12. 
Februar 1991 (BGBl. I. S. 405), geändert durch Gesetz vom 15. Mai 2002 
(BGBl. I S. 1578), bei denen die Gemeinde Mitglied ist,  

  5. der rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen, die von der Gemeinde er-
richtet worden sind, von ihr verwaltet werden und in die sie Vermögen einge-
bracht hat, 

  6.  der Aufgabenträger, deren finanzielle Grundlage wegen rechtlicher Verpflich-
tung wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird." 

 b) Dem Abs. 7 wird folgender Satz angefügt: 

  "Ist die Gemeinde an Aufgabenträgern nach Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 mittelbar beteiligt, 
gilt § 290 des Handelsgesetzbuches entsprechend." 

 
20. In § 115 Abs. 4 Satz 3 werden nach den Wörtern "angewendet werden" ein Komma und 

die Wörter "soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt 
ist" eingefügt. 

 
21. In § 116 Abs. 3 werden die Wörter "in der Jahresrechnung" durch "im Jahresabschluss" 

ersetzt. 
 
22. § 123 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 a) Im Satz 1 wird die Angabe "27. Mai 2010 (BGBl. I S. 671)" durch "15. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2398)" ersetzt. 

 b) Satz 2 wird aufgehoben. 
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23. In § 125 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort "entsenden" ein Semikolon und die Wör-

ter "bei den Aufsichtsgremien soll der Gemeindevorstand darauf hinwirken, dass die 
Gemeinde möglichst paritätisch durch Frauen und Männer vertreten wird" eingefügt. 

 
24. In § 126a Abs. 12 wird die Angabe "10. Juni 2011 (GVBl. I S. 302)" durch "27. Mai 

2013 (GVBl. S. 218)" ersetzt. 
 
25. In § 134 Abs. 2 wird die Angabe "§ 103 Abs. 8, des § 104 Abs. 1 oder des § 127b" 

durch "§ 92 Abs. 2 Satz 3, des § 103 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 8, des § 104 Abs. 1 oder 
des § 127b" ersetzt. 

 
25a) In § 136 Abs. 2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

 "Die aufsichtsbehördliche Zuständigkeit des Regierungspräsidenten bleibt erhalten, so-
lange die Zahl von 45 000 Einwohnern nicht unterschritten wird." 

 
26. In § 148 Abs. 2 werden die Wörter "vom Hundert" durch das Wort "Prozent" ersetzt. 
 
27. Nach § 148 wird als neuer § 149 wird eingefügt: 

 "§ 149 
 Übergangsvorschrift 

 Für ein Bürgerbegehren, das vor dem [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttreten die-
ses Gesetzes] eingereicht worden ist, und einen Bürgerentscheid, dessen Abstimmungstag 
vor dem [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttreten dieses Gesetzes] öffentlich be-
kannt gemacht worden ist, gilt § 8b in der bis zum [einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fassung."  

 
Artikel 2 

Änderung der Hessischen Landkreisordnung 
 
Die Hessische Landkreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 
(GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2015 (GVBl. S. 158), wird wie 
folgt geändert: 
 
1. In § 4 Abs. 4 wird die Angabe "in der Fassung vom 31. März 1994 (GVBl. I S. 174, 

284), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 22)," gestrichen. 
 
2. § 30 Nr. 10 und 11 wird wie folgt gefasst: 

 "10.  die Errichtung, Erweiterung, Übernahme und Veräußerung von öffentlichen Ein-
richtungen und wirtschaftlichen Unternehmen sowie eine unmittelbare Beteiligung 
oder mittelbare Beteiligung von größerer Bedeutung an diesen, 

 11.  die Umwandlung der Rechtsform von Eigenbetrieben oder wirtschaftlichen Unter-
nehmen, an denen der Landkreis unmittelbar oder mittelbar mit größerer Bedeu-
tung beteiligt ist," 

 
3. Dem § 38 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

 "Satz 1 bis 5 gelten nicht für die Fälle der Wiederwahl." 
 
4. In § 40 Abs. 2 wird nach der Angabe "§ 46 Abs. 2" die Angabe "und 3" eingefügt. 
 
5. In § 46 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort "sie" ein Semikolon und die Wörter "er 

kann seine Befugnis auf andere Stellen übertragen" eingefügt. 
 
6. In § 49 Abs. 4 Satz 2 werden die Wörter "vom Hundert" durch das Wort "Prozent" er-

setzt. 
 

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main 

 
Das Gesetz über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main vom 8. März 2011 (GVBl. I S. 153), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2015 (GVBl. S. 158), wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 5 Abs. 1 Satz 5 wird die Angabe "21. März 2005 (GVBl. I S. 229)" durch "[einset-

zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes]" ersetzt. 
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2. In § 7 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe "31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585)" durch "20. No-

vember 2014 (BGBl. I S. 1748)" ersetzt. 
 
3. In § 8 Abs. 1 Nr. 2 werden nach der Angabe "(BGBl. I S. 2542)" ein Komma und die 

Angabe "zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)," 
eingefügt und werden nach der Angabe "(GVBl. I S. 629)" ein Komma und die Angabe 
"zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2013 (GVBl. S. 458)" eingefügt. 

 
4. In § 10 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe "in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 

März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2010 (GVBl. 
I S. 119)" gestrichen. 

 
5. In § 11 Abs. 4 Satz 2 werden die Wörter "zur Wahl neuer" durch "zum Amtsantritt der 

neugewählten" ersetzt. 
 

Artikel 4 
Änderung des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen 

 
Das Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen vom 7. Mai 1953 (GVBl. S. 93), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28. März 2015 (GVBl. S. 158), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 2 wird die Angabe "vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046, 1047), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 20. Juni 2011 (BGBl. I S. 1114)," gestrichen. 

 b) In Satz 3 werden nach der Angabe "(GVBl. I S. 587)" ein Komma und die Angabe 
"zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Juli 2014 (GVBl. S. 154)," eingefügt. 

 
2. In § 5 Abs. 4 wird die Angabe "in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 

(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2010 (GVBl. I S. 119)" 
gestrichen.  

 
3. In § 6 Abs. 3 wird die Angabe "in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 

(GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2010 (GVBl. I S. 119)" 
gestrichen. 

 
4. § 9 Abs. 3 Nr. 8 wird wie folgt gefasst: 

"8. die Errichtung, Übernahme, Schließung, Veräußerung oder sonstige wesentliche 
Veränderungen von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen 
des Landeswohlfahrtsverbandes sowie eine unmittelbare Beteiligung oder mittelbare 
Beteiligung von größerer Bedeutung an diesen," 

 
5. In § 10 Satz 3 Nr. 4 werden die Wörter "soweit dies nicht dem Landesdirektor überlas-

sen wird" ersetzt durch "soweit diese Befugnis nicht auf andere Stellen übertragen wird". 
 
6. In § 18 Abs. 2 wird die Angabe "vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 20. Juni 2011 (BGBl. I S. 1114)," gestrichen. 
 
7. Als neuer § 20 wird eingefügt: 

 "§ 20 

 Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, findet die Hessische Landkreisordnung 
mit Ausnahme der Vorschriften über die direkt gewählten hauptamtlichen Wahlbeamten 
entsprechende Anwendung." 

 
8. Der bisherige § 20 wird § 21. 
 

Artikel 5 
Änderung des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 

 
Das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16. Dezember 1969 (GVBl. I S. 307), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 15 wird wie folgt geändert: 

 a) Nach Abs. 2 wird als Abs. 2a eingefügt: 
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  "(2a) Die Verbandsmitglieder können ihre Vertreter anweisen, wie sie in der Ver-

bandsversammlung abzustimmen haben. Eine Abstimmung entgegen der Weisung be-
rührt die Gültigkeit des Beschlusses der Verbandsversammlung nicht. Bei Verbands-
versammlungen mit mehr als 30 Vertretern der Verbandsmitglieder ist die Bildung 
von Fraktionen zulässig. § 36a der Hessischen Gemeindeordnung gilt entsprechend 
mit der Maßgabe, dass das Nähere in der Zweckverbandssatzung zu regeln ist." 

 b) In Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe "in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 
2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 
(GVBl. I S. 786)," gestrichen. 

 
2. In § 23a Abs. 1 wird die Angabe "11. Juli 2011 (BGBl. I S. 1338) durch "24. April 2015 

(BGBl. I S. 642)" ersetzt. 
 
3. § 30 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 "Der Gemeindeverwaltungsverband kann seine Aufgaben mit Bediensteten der Mit-
gliedsgemeinden wahrnehmen." 

 
4. § 39 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 a) Die Angabe "22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509)" wird durch die Angabe "20. Novem-
ber 2014 (BGBl. I S. 1748)" ersetzt. 

 b) Nach der Angabe "(GVBl. I S. 153)" werden ein Komma und die Angabe "zuletzt 
geändert durch [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes]" ein-
gefügt. 

 
Artikel 6 

Änderung des Gesetzes über kommunale Abgaben 
 
Das Gesetz über kommunale Abgaben in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134) wird 
wie folgt geändert: 
 
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 13 wie folgt gefasst: 

 "§ 13 Kurbeitrag und Tourismusbeitrag" 
 
2. § 3 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 2 werden die Sätze 3 und 4 durch folgende Sätze ersetzt:  

"Die Rückwirkung darf dabei nicht über einen Zeitraum von 15 Jahren hinausgehen. 
Der Fünfzehnjahreszeitraum beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem beitrags-
rechtlich die Vorteilslage eingetreten ist und bei anderen Abgaben mit dem Ablauf 
des Jahres, in dem die zu ersetzende Satzung in Kraft getreten war oder in Kraft tre-
ten sollte. Die Rückwirkung darf nur auf solche Bestimmungen der neuen Abgabesat-
zung erstreckt werden, durch welche die Abgabepflichtigen nicht schlechter gestellt 
werden als nach der ersetzten Satzung." 

b) In Abs. 3 wird das Wort "Inkrafttreten" durch "Bekanntmachung" ersetzt. 
 
3. In § 5a Abs. 5 wird die Angabe "29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2353)" durch "13. Mai 2015 

(BGBl. I S. 706)" ersetzt. 

 
4. In § 9 Abs. 3 wird die Angabe "9. Juli 2009 (GVBl. I S. 253)" durch "13. Dezember 

2012 (GVBl. S. 622)" ersetzt. 
 
5. § 10 Abs. 7 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 2 wird die Angabe "vom 15. Januar 2010 (GVBl. I S. 18)" gestrichen. 

 b) Folgende Sätze werden angefügt: 

  "Soweit die Akteneinsicht zu gestatten ist, können die in Satz 1 genannten Gebühren-
pflichtigen Auszüge oder Abschriften selbst fertigen oder sich Ablichtungen durch die 
Behörde erteilen lassen. Die Behörde kann Ersatz ihrer Aufwendungen in angemesse-
nem Umfang verlangen."  

 
6. Dem § 11 Abs. 9 wird folgender Satz angefügt: 

 "Soweit die Akteneinsicht zu gestatten ist, gilt § 10 Abs. 7 Satz 3 und 4 entsprechend." 
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7. In § 11a Abs. 2a Nr. 3 wird die Angabe "geändert durch Gesetz vom 22. April 1993 

(BGBl. I S. 466)" durch "zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1548)" ersetzt. 

 
8. § 13 wird wie folgt gefasst:  

 "§ 13 
Kurbeitrag und Tourismusbeitrag 

 
(1) Die Gemeinden, denen von der für kommunale Angelegenheiten zuständigen Ministe-
rin oder dem hierfür zuständigen Minister die Bezeichnung "Bad" verliehen worden ist 
oder die von der für den Tourismus zuständigen Ministerin oder dem hierfür zuständigen 
Minister als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannt sind, können für die Schaf-
fung, Erweiterung, Unterhaltung und Vermarktung der zu Kur-, Erholungs- und sonsti-
gen Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten Einrichtungen und für die zu diesen Zwe-
cken durchgeführten Veranstaltungen einen Kur- oder Tourismusbeitrag erheben.  

(2) Beitragspflichtig sind alle ortsfremden Personen, die sich nicht zur Ausübung ihres 
Berufes in der Gemeinde aufhalten und denen die Möglichkeit geboten wird, die Einrich-
tungen in Anspruch zu nehmen oder an den Veranstaltungen teilzunehmen. Die Gemein-
den können, insbesondere aus sozialen oder tourismuspolitischen Gründen, Befreiungs- 
oder Ermäßigungstatbestände bestimmen.  

(3) Wer Personen gegen Entgelt beherbergt, kann durch die Satzung verpflichtet werden, 
die beherbergten Personen der Gemeinde zu melden. Er kann ferner verpflichtet werden, 
den Kur- oder Tourismusbeitrag einzuziehen und an die Gemeinde abzuliefern; er haftet 
insoweit für die rechtzeitige Einziehung und vollständige Ablieferung des Kur- oder Tou-
rismusbeitrages. Dies gilt auch für die Inhaber von Sanatorien, Kuranstalten und anderen 
Einrichtungen, die Kur-, Erholungs- oder sonstigen Fremdenverkehrszwecken dienen, 
sowie Veranstalter von zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen, soweit der 
Kur- oder Tourismusbeitrag von Personen erhoben wird, die diese Einrichtungen benut-
zen oder Veranstaltungen besuchen, ohne in der Gemeinde beherbergt zu werden. Ist der 
Kur- oder Tourismusbeitrag im Preis für eine Gesellschaftsreise enthalten, so kann die 
Satzung bestimmen, dass die Reiseunternehmer an die Stelle der nach Satz 2 Verpflichte-
ten treten.  

4) Die für den Tourismus zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Regelungen zu treffen über die Anerken-
nungsvoraussetzungen und das Anerkennungsverfahren für Kur-, Erholungs- und Tou-
rismusorte, insbesondere über 

1. die natürlichen und hygienischen Bedingungen, medizinischen und sonstigen öffentli-
chen Einrichtungen, die vorhanden sein müssen, damit Gemeinden als Kur- oder Er-
holungsort anerkannt werden können, sowie 

2. die natürlichen Bedingungen und Einrichtungen zur kulturellen und sonstigen Frei-
zeitbetätigung, die vorhanden sein müssen, damit Gemeinden als Tourismusort an-
erkannt werden können; dazu zählen insbesondere die landschaftliche Lage, das Vor-
handensein bedeutender kultureller Einrichtungen, internationaler Veranstaltungen, 
sonstiger bedeutender Freizeiteinrichtungen, geeigneter Angebote für die Naherho-
lung sowie ein damit korrespondierendes Tourismusaufkommen." 

 
Artikel 7 

Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes 
 
Das Hessische Kommunalwahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 
(GVBl. I S. 197), zuletzt geändert durch Gesetz vom "[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des Gesetzes zur Änderung des Melderechts usw. (Gesetzentwurf der Landesregie-
rung vom 18. Mai 2015 = LT-Drs. 19/1979)]", wird wie folgt geändert: 
 
1. § 12 wird wie folgt geändert: 

 a) Nach Abs. 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

  "Bei der Aufstellung sollen nach Möglichkeit Frauen und Männer gleichermaßen be-
rücksichtigt werden." 

 b) In Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe "Satz 2" durch "Satz 3" ersetzt. 
 
2. In § 14 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe "Satz 4" durch "Satz 5" ersetzt. 
 
3. In § 16 Abs. 2 Satz 4 wird die Angabe "Nr. 4" durch "Nr. 5" ersetzt. 
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4. § 55 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

 "Der Bürgerentscheid ist frühestens drei und spätestens sechs Monate nach der Entschei-
dung der Gemeindevertretung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens oder die Durch-
führung eines Bürgerentscheids durchzuführen; § 42 Satz 3 und 4 gilt entsprechend." 

 
5. Nach § 68 wird als neuer § 68a eingefügt: 

 "§ 68a 
 Übergangsvorschrift 

 Für einen Bürgerentscheid, dessen Abstimmungstag vor dem … [einsetzen: Datum des 
Tages des Inkrafttreten dieses Gesetzes] öffentlich bekannt gemacht worden ist, gilt § 55 
Abs. 1 Satz 3 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes in der bis zum … [einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fassung." 

 
Artikel 8 

Änderung des Schutzschirmgesetzes 
 
§ 2 des Schutzschirmgesetzes vom 14. Mai 2012 (GVBl. S. 128) wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 "Entschuldungsbeträge, Entschuldung bei freiwilligen Änderungen der Gemeindegrenzen" 
 
2. Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

 "(2) Werden die Entschuldungshilfen nach der Anlage zu diesem Gesetz nicht vollständig 
von den dort bestimmten Kommunen in Anspruch genommen, können die bis zum 31. 
Mai 2015 nicht durch bestandskräftige Bewilligungen gebundenen Mittel zur anteiligen 
Entschuldung von Gemeinden verwendet werden, 

 1. deren Gemeindegebiet im Wege einer freiwilligen Änderung der Gemeindegrenzen in 
eine andere Gemeinde eingegliedert wird oder 

 2. in die im Wege einer freiwilligen Änderung der Gemeindegrenzen mindestens das 
Gebiet einer anderen Gemeinde eingegliedert wird oder 

 3. die mit mindestens einer anderen Gemeinde im Wege einer freiwilligen Änderung der 
Gemeindegrenzen eine neue Gemeinde bilden. 

 Die Höchstbeträge der Entschuldungshilfen werden anhand eines Prozentsatzes der Investi-
tions- und Kassenkredite der Kernhaushalte der Gemeinden ermittelt. Der Prozentsatz soll 
46 Prozent nicht überschreiten. Gemeinden, die in der Anlage zu diesem Gesetz benannt 
sind und denen bereits Entschuldungshilfen nach diesem Gesetz bewilligt wurden, sollen 
nur in besonderen Fällen weitere Entschuldungshilfe erhalten. Die §§ 3, 4 und 6 gelten 
nicht bei der anteiligen Entschuldung von Gemeinden aufgrund von freiwilligen Änderun-
gen der Gemeindegrenzen. Die für die Finanzen zuständige Ministerin oder der hierfür zu-
ständige Minister und die für kommunale Angelegenheiten zuständige Ministerin oder der 
hierfür zuständige Minister werden ermächtigt, nach Anhörung der Kommunalen Spitzen-
verbände die Einzelheiten zur anteiligen Entschuldung der an den freiwilligen Gebietsände-
rungen beteiligten Gemeinden durch Rechtsverordnung zu regeln." 

 
Artikel 9 

Aufhebung des Gesetzes über die Aufwandentschädigung  
und den Ehrensold der ehrenamtlichen Bürgermeister und  

der ehrenamtlichen Kassenverwalter der Gemeinden 
 
Das Gesetz über die Aufwandentschädigung und den Ehrensold der ehrenamtlichen Bürgermeister 
und der ehrenamtlichen Kassenverwalter der Gemeinden vom 7. Oktober 1970 (GVBl. I 1970 S. 
635), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218), wird aufgehoben. 
 

 Artikel 10 
 Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung 

Die Gemeindehaushaltsverordnung vom 2. April 2006 (GVBl. I S. 235), geändert durch Ver-
ordnung vom 27. Dezember 2011 (GVBl. I S. 840), wird wie folgt geändert: 

1. In § 24 Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe "§ 92 Abs. 4" durch "§ 92 Abs. 5" ersetzt. 

2. In § 37 Abs. 3 Satz 5 wird die Angabe "22. September 2005 (BGBl. I S. 2809)" durch 
"2. November 2015 (BGBl. I S. 1834)" ersetzt. 
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3. In § 39 Abs. 1 Nr. 7 wird nach dem Wort "Finanzausgleichsgesetz" die Angabe "vom 

23. Juli 2015 (GVBl. S. 298)" eingefügt.  

4. § 41 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Abs. 6 wird die Angabe "7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592)" durch "2. No-
vember 2015 (BGBl. I S. 1834)" ersetzt. 

 b)  In Abs. 7 wird die Angabe "31. Januar 2005 (GVBl. I S. 54) " durch "[einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes]" ersetzt.  

 c)  In Abs. 8 Satz 1 wird die Angabe "§ 37 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes in der 
Fassung vom 29. Mai 2007 (GVBl. I S. 310), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. 
Dezember 2011 (GVBl. I S. 815)," durch "§ 50 Abs. 3 des Finanzausgleichsgeset-
zes" ersetzt. 

5. In § 49 Abs. 4 Nr. 2.3 wird die Angabe "§ 37 Abs. 3" durch "§ 50 Abs. 3" ersetzt. 

6. § 54 erhält folgende Fassung: 

  "§ 54 
  Kapitalflussrechnung 

 (1) Auf die Kapitalflussrechnung findet der Deutsche Rechnungslegungsstandard Nr. 21 
(DRS 21) - Kapitalflussrechnung - vom 4. Februar 2014 (BAnz AT 8. April 2014 B2) 
in der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung. 

 (2) Gemeinden, die am [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttreten dieses Gesetzes] 
die organisatorischen Voraussetzungen für die Aufstellung des Gesamtabschlusses auf 
den 31. Dezember 2015 getroffen haben, können die Kapitalflussrechnungen der Ge-
samtabschlüsse auf den 31. Dezember 2015 und 31. Dezember 2016 nach dem Deut-
schen Rechnungslegungsstandard Nr. 2 vom 29. Oktober 1999 (BAnz AT 2000 S. 
10189) in der jeweils geltenden Fassung aufstellen." 

7. Im Muster 20 wird in der Spalte 6 die Bezeichnung des Bilanzpostens Nr. 2.3 wie folgt 
gefasst: 

"2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG" 
 

Artikel 11 
Zuständigkeitsvorbehalt 

 
Soweit durch dieses Gesetz die Gemeindehaushaltsverordnung geändert wird, bleibt die Befug-
nis der zuständigen Stelle, sie künftig zu ändern oder aufzuheben, unberührt. 
 

Artikel 12 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt  

1. Art. 7 Nr. 1 und 2 am 1. April 2016, 

2. Art. 9 mit Ablauf des Tages, der dem Tag des Inkrafttretens einer Verordnung nach § 44 
Abs. 3 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung vorgeht, in Kraft. 

 
 


